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// Im Blickpunkth

Die verfassungsrechtlichen Anforderungen an die Einkunftserzielung bei der Ver�ußerung von Kapitalgesellschaftsantei-

len insbesondere beim Anteilstausch zeigen Blumers/Elicker auf. Die bisherige Praxis f�hrt ihrer Auffassung nach zu einer

gleichheitswidrigen �berbelastung des Steuerpflichtigen. Der Abschluss von Stimmrechtsvereinbarungen birgt das Risiko

in sich, vom FA als steuersch�dlich qualifiziert zu werden. Honert/Obser geben Empfehlungen, wie der Berater dann re-

agieren sollte.

Udo Eversloh, Ressortleiter Steuerrecht

Entscheidungen
BFH: Monet�re Beschr�nkung einer

elektronischen Signatur

Der BFH hat durch Urteil vom 19.2.2009 – IV R 97/

06– entschieden:Diemonet�reBeschr�nkungei-

ner qualifizierten elektronischen Signatur steht

der Wirksamkeit einer elektronisch �bermittelten

Revisionseinlegung/Erledigungserkl�rung nicht

entgegen. Ein qualifiziertes Zertifikat kann auf

Verlangen eines Antragstellers Angaben �ber

seine Vertretungsmacht f�r eine dritte Person so-

wie berufsbezogene oder sonstige Angaben zu

seiner Person (Attribute) enthalten. Die sog. mo-

net�re Beschr�nkung ist ein solches Attribut.

Sie bezieht sich auf unmittelbare finanzielle

Transaktionen (z. B. auf �berweisungsvorg�nge

und andere Geldgesch�fte). Daher ist sie unbe-

achtlich, wenn sie verwendet wird, um einen (be-

stimmenden) Schriftsatz an das Gericht zu �ber-

mitteln. Denn dabei geht es allein um den Nach-

weis der Urheberschaft des Schriftsatzes und des

prozessualen Erkl�rungswillens des Absenders.

VolltextdesUrteils: // BB-ONLINE BBL2009-1155-1

unterwww.betriebs-berater.de

BFH: Abzug von Aufwendungen f�r

beruflich genutzte R�ume, die nicht dem

Typus des h�uslichen Arbeitszimmers

entsprechen

Der BFH hat durch Urteil vom 26.3.2009 – VI R

15/07 – entschieden: Nutzt ein Arbeitnehmer

R�ume zu beruflichen Zwecken, die nicht dem

Typus des h�uslichen Arbeitszimmers zugeord-

net werden k�nnen, sind die durch die beruf-

liche Nutzung veranlassten Aufwendungen

grunds�tzlich uneingeschr�nkt als Werbungs-

kosten gem�ß § 9 Abs. 1 S. 1 EStG abziehbar. Im

Streitfall behauptete der Kl�ger, die im Erdge-

schoss seines Zweifamilienhauses gelegene 70

qm große Wohnung ausschließlich f�r berufliche

Zwecke zu nutzen. Das FA meinte, dass nur zwei

R�ume nach Ausstattung und Funktion einem

B�ro entspr�chen, und verweigerte den Wer-

bungskostenabzug. Dem folgte der BFH nicht.

Begehrt der Arbeitnehmer den Werbungskos-

tenabzug f�r mehrere in seine h�usliche Sph�re

eingebundene R�ume, ist die Qualifizierung als

h�usliches Arbeitszimmer f�r jeden Raum ge-

sondert vorzunehmen, es sei denn, die R�ume

bilden eine funktionale Einheit.

VolltextdesUrteils: // BB-ONLINE BBL2009-1155-2

unterwww.betriebs-berater.de

FG K�ln: Zur Gewerbesteuerpflicht bei

Betriebsaufspaltung

Nach Auffassung des FG K�ln im Urteil vom

12.3.2009 – 10 K 399/06 – begr�nden weder die

�bertragung von GmbH-Anteilen, d. h. die Auf-

gabe der gewerbesteuerpflichtigen T�tigkeit,

noch die Erzielung gewerblicher Eink�nfte aus

Betriebsverpachtung eine Gewerbesteuerpflicht.

Mit der �bertragung der GmbH-Anteile endete

die gewerbesteuerpflichtige T�tigkeit. Eine

Betriebsverpachtung i. S. d. Einkommensteuer-

rechts sei keine werbende T�tigkeit in diesem

Sinne. F�r Gewerbesteuerzwecke ende der Be-

trieb mit dem Ende der Betriebsaufspaltung und

dem Beginn der Betriebsverpachtung. Eine aus-

dr�ckliche Aufgabeerkl�rung sei f�r Gewerbe-

steuerzwecke nicht erforderlich; eine Fortf�h-

rung des Gewerbebetriebs sei gewerbesteuerlich

nicht m�glich. Auch die gewerbliche Betriebsver-

pachtung sei nicht gewerbesteuerpflichtig.

VolltextdesUrteils: // BB-ONLINE BBL2009-1155-3

unterwww.betriebs-berater.de

Das FG K�ln hat die Revision zugelassen, da

es sich um eine Frage von grunds�tzlicher Bedeu-

tung handele.

FG K�ln: Zur digitalen Betriebspr�fung in

der Gastronomie

Das FG K�ln hat durch Urteil vom 27.1.2009 – 6

K 3954/07 – entschieden: Derjenige, der seine

Gesch�fte ordentlich f�hrt und korrekt verbucht,

habe auch im Rahmen der sog. digitalen Be-

triebspr�fung vom Finanzamt wenig zu bef�rch-

ten. Im konkreten Fall hatte das FA im Rahmen

eines sog. „Zeitreihenvergleiches“ die Ein- und

Verk�ufe aller Speisen und Getr�nke wochenwei-

se gegen�bergestellt und Schwankungen beim

Rohgewinnaufschlagsatz festgestellt. Daher ver-

warf es die Buchf�hrung der Gastst�tte und

sch�tzte deren Einnahmen, was zu erheblichen

Steuernachforderungen f�hrte. Dem trat das FG

entgegen. Durch den Zeitreihenvergleich sah es

der Senat nicht als erwiesen an, dass die Buch-

f�hrung unrichtig sei.

VolltextdesUrteils: // BB-ONLINE BBL2009-1155-4

unterwww.betriebs-berater.de

Das FG K�ln hat jedoch die Revision zuge-

lassen.

FG Baden-W�rttemberg: Kein

Werbungskosten-/Betriebsausgabenabzug

bei Reise zu Gesch�ftsanbahnungen

Das FG Baden-W�rttemberg hat durch Urteil vom

12.3.2009 – 3 K 255/07 – entschieden: ZumWer-

bungskosten- bzw. Betriebsausgabenabzug von

Aufwendungen f�r eine Gruppenreise reiche es

nicht aus, dass sie (nur) dem Teilnehmerkreis die

M�glichkeit zur Werbung neuer Mandate dient.

Auch wenn darin ein ganz erhebliches betrieb-

liches Interesse zu sehen sei, k�nne man damit

nicht derAnwendungderGrunds�tze desBFHzur

betrieblichen Veranlassung von Auslandsgrup-

penreisen quasi „entfliehen“: W�re die betrieb-

liche Mitveranlassung ausreichend, w�re der Be-

triebsausgabenabzugufer- undkonturenlos.

VolltextdesUrteils: // BB-ONLINE BBL2009-1155-5

unterwww.betriebs-berater.de

Verwaltungsanweisung
BMF: „Bedr�ckende“ Zahlen bei

Steuersch�tzung

Bund und L�nder m�ssen wegen der anhalten-

den Krise bis 2013mit einemdeutlichen Einbruch

der Steuereinnahmen rechnen. Der Arbeitskreis

Steuersch�tzung hat Ausf�lle in H�he von 316

Milliarden Euro prognostiziert. Die einzelnen Er-

gebnisse sind in einer Auflistung zusammenge-

fasst, die als Download auf der Homepage des

BMF (www.bundesfinanzministerum.de) zur Ver-

f�gung steht.
(Newsletter BMF vom 14.5.2009)
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